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 Veröffentlicht am 09.04.2002

Norm

StPO §265 Abs1

StGB §46

Rechtssatz

Der Entlassungsbeschluss kann auch bloß für den Fall gefasst werden, dass das Urteil sofort rechtskräftig wird, und

wird bei dessen Anfechtung und einer für den Verurteilten nachteiligen Rechtsmittelentscheidung gegenstandslos.

Entscheidungstexte
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